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§ 8 FGG 2019 Vereinfachte
Sorgfaltspflichten
 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

(1) Wenn ein Verpflichteter aufgrund seiner Risikoanalyse (§ 4) feststellt, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringes

Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismus nanzierung besteht, so kann er vereinfachte Sorgfaltsp ichten gegenüber

Kunden anwenden. Hierbei sind die Risiken von Geldwäscherei und Terrorismus nanzierung für bestimmte Arten von

Kunden, geogra sche Gebiete und für bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle zu

bewerten und zumindest die in Anlage II dargelegten Faktoren für ein potenziell geringes Risiko zu berücksichtigen.

(2) Bevor die Verp ichteten vereinfachte Sorgfaltsp ichten gegenüber einem Kunden anwenden, haben sie sich zu

vergewissern, dass die konkrete Geschäftsbeziehung oder Transaktion tatsächlich mit einem geringen Risiko

verbunden ist. Insbesondere dürfen sie nicht von einem geringen Risiko der Geldwäscherei oder der

Terrorismus nanzierung ausgehen, wenn die ihnen vorliegenden Informationen darauf schließen lassen, dass das

Risiko der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung möglicherweise nicht gering ist.

(3) Auch in jenen Bereichen, in denen die Verp ichteten vereinfachte Sorgfaltsp ichten anwenden, haben sie die

Transaktionen und die Geschäftsbeziehungen in ausreichendem Umfang zu überwachen, um die Aufdeckung

ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu ermöglichen.

(4) Die Verp ichteten haben ausreichende Informationen aufzubewahren, um nachweisen zu können, dass die

Voraussetzungen für die Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten vorliegen.

(5) Die FMA kann mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen mit Verordnung festlegen, in welchen Bereichen

ein geringes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismus nanzierung besteht, wenn dies in der nationalen

Risikoanalyse (§ 3) festgestellt wurde oder die FMA selbst das Vorliegen eines geringen Risikos unter Berücksichtigung

von Abs. 1 zweiter Satz festgestellt hat. In einer Verordnung gemäß diesem Absatz hat die FMA soweit erforderlich den

konkreten Umfang der vereinfachten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden festzulegen.

(6) Die Verordnung (EU) 2015/847 ndet keine Anwendung auf Inlandsgeldtransfers auf ein Konto eines Begünstigten,

auf das Zahlungen für die Lieferung von Gütern oder Dienstleistungen vorgenommen werden können, wenn

1. der Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten den Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2015/849 unterliegt,

2. der Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten in der Lage ist, anhand einer kundenbezogenen

Referenznummer über den Begünstigten den Geldtransfer bis zu der natürlichen oder juristischen Person

zurückzuverfolgen, die mit dem Begünstigten eine Vereinbarung über die Lieferung von Gütern und

Dienstleistungen getroffen hat, und

3. der überwiesene Betrag 1 000 Euro oder weniger beträgt.
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